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Beschluss über Sitzungsgelder, Entschädigungen und Spesen 
für Synodale; Ergänzung; Beschluss 
 
 

Antrag: 
Die Synode ergänzt den Beschluss über Sitzungsgelder, Entschä-
digungen und Spesen für Synodale und setzt diese Ergänzungen 
rückwirkend auf den 1. Januar 2009 in Kraft.

 
 
I Ausgangslage 
1. Sitzungsgelder und Entschädigungen 
Der geltende Beschluss im Anhang an die Geschäftsordnung für die Synode (KES 34.120 bzw. 
34.110) sieht Sitzungsgelder und diverse Entschädigungen vor (Stand 26. Juli 2005). 

Offensichtlich ist für das Mittagessen an Synodetagen und bei ganztägigen Kommissionssitzungen 
keine Entschädigung vorgesehen. Eine solche lässt sich auch nicht als Teil des Taggeldes vermu-
ten. 

 
2. Besteuerung der Sitzungsgelder, Entschädigungen und Spesen 
Die neue Steuergesetzgebung unterscheidet klar zwischen Sitzungsgeldern und Spesen. Steuer-
pflichtig sind nur die Sitzungsgelder. 

Seit 2007 haben die Synodalen ihre Sitzungsgelder zu versteuern, obschon ein Teil davon beim 
Mittagessen als Spesen genutzt wird. Dieser Umstand ist von einzelnen Synodalen bemängelt 
worden. Der Fraktionskonferenz wurde der Wunsch vorgetragen, durch eine Änderung des „Spe-
senbeschlusses“ dafür zu sorgen, dass die Kosten für das Mittagessen nicht auch noch zu ver-
steuern seien. Die Fraktionskonferenz hat am 26.11.2008 die GPK beauftragt, eine entsprechende 
Vorlage zu entwerfen. 

 

II Vorgehen 
Es bietet sich an, die Auslagen für Mittagessen bei ganztägigen Sitzungen mit einer Pauschalen 
abzugelten. 

Die vorberatenden Gremien (Fraktionskonferenz, FIKO und GPK) schlagen einen Betrag von pau-
schal Fr. 25.- pro Mittagessen vor. Dies entspricht der Spesenregelung für die Mitglieder des Syn-
odalrates. 
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III Begründung 
1. Mit dieser zusätzlichen Spesenentschädigung liesse sich eine eigentliche Lücke im Reglement 

schliessen. 
2. Die Unterscheidung zwischen Sitzungsgeldern und Spesen wäre damit klar und transparent. 
3. Mit dieser Ergänzung werden die Spesen für das Mittagessen entschädigt. 
 
IV Folgen der Ergänzung 
1. Für einen Synodetag bei 100% Besuch beliefen sich die Mehrkosten auf Fr. 5000.-. 
2. Bei durchschnittlich 4 Synodetagen wäre mit Fr. 20'000.- Mehrkosten pro Jahr zu rechnen. 
3. Ein Vergleich: Das Anpassen aller Ansätze an den Indexstand Ende 2007 würde rund Fr. 

15'000.- kosten (Teuerung 1999-2007 = 7,8%). 
 
V Neuformulierung der Punkte A.4, B.3 und D.3 
Auf Anregung des Leiters des Rechtsdienstes schlägt die GPK noch eine redaktionelle Änderung 
vor. Art. 86 der Geschäftsordnung wurde mit Synodebeschluss vom 09.06.2004 aufgehoben. So 
hatten die im Spesenbeschluss erwähnten „anderen nachgewiesenen Kosten wie z.B. Kinderhüte-
dienst“ plötzlich keine rechte gesetzliche Grundlage mehr. Diese musste künstlich in den Be-
schluss 34.120 als Anmerkung eingebaut werden. Statt auf eine Bestimmung zu verweisen, die es 
gar nicht mehr gibt, schlägt die GPK die untenstehende redaktionelle Änderung vor. So kann der 
gesetzgeberisch etwas verunglückte Hinweis aufgehoben werden. 
 
Die GPK beantragt einstimmig, im Auftrag der Fraktionskonferenz und in Übereinstimmung mit der 
Finanzkommission, folgende Ergänzungen bzw. Änderungen des Beschlusses KES 34.120: 
 
A. Synodesessionen 
3. (neu): Spesensatz für Mittagessen bei ganztägigen Sitzungen CHF 25 

3. (bisher) wird neu 4. 

4. (bisher) wird neu 5. 

5. (neu formuliert): Erwerbsausfall-Entschädigung, Stellvertretungs- 
kosten, andere nachgewiesene Kosten wie z.B. Kinderhüte- 
dienst, nach Rechnungsstellung. pro Tag bis CHF 250 

B. Kommissionen und Fraktionskonferenz 
3. (neu): Spesensatz für Mittagessen bei ganztägigen Sitzungen CHF 25 

3. (bisher) wird neu 4. 

4. (neu formuliert): Erwerbsausfall-Entschädigung, Stellvertretungs- 
kosten, andere nachgewiesene Kosten wie z.B. Kinderhüte- 
dienst, nach Rechnungsstellung. pro Tag bis CHF 250 

4. (bisher) wird neu 5. 

D. Gesprächssynoden 
3. (neu): Spesensatz für Mittagessen bei ganztägigen Sitzungen CHF 25 
3. (bisher) wird neu 4. 

4. (neu formuliert): Erwerbsausfall-Entschädigung, Stellvertretungs- 
kosten, andere nachgewiesene Kosten wie z.B. Kinderhüte- 
dienst, nach Rechnungsstellung. pro Tag bis CHF 250 

        
        Geschäftsprüfungskommission 
 


